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1. Kapitel

Einleitung

A. Thematik

Das menschliche Leben zählt zu den Höchstwerten der Verfassung.1 Es wird 
nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 Alt. 1 GG grundrechtlich geschützt. Der staatliche Lebens-
schutz stellt eine höchst verantwortungsvolle und gleichzeitig stets herausfordernde 
Aufgabe aller drei Gewalten dar. Das Grundrecht auf Leben wird als „rechtliche 
Fundamentalmaxime“2 gehandhabt, die das „Voraussetzungsgrundrecht aller an-
deren grundrechtlichen Berechtigungen“3 verkörpert. Es unterscheidet sich insbe-
sondere durch das in ihm zum Ausdruck kommende „Alles-oder-Nichts“-Prinzip 
von anderen Grundrechten.4 Ein Eingriff in das Lebensrecht bedeutet zwangsläu-
fig den Tod des Menschen und damit seine irreversible Nichtexistenz. Ein Vor-
läufer der Norm existiert in deutschen Verfassungen nicht, weil das menschliche 
Lebensrecht – wie die Grausamkeiten des Dritten Reichs traurig widerlegten – als 
natürliche Selbstverständlichkeit aufgefasst wurde.5 Mit Inkrafttreten des Grund-
gesetzes im Mai 19496 wurde ebenso die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft.7

Das Leben wird aber nicht nur von der Rechtswissenschaft besonders hochge-
halten,8 sondern auch in anderen Bereichen – wie beispielsweise der Religion – 
kommt ihm eine besonders herausragende Bedeutung zu. Nach tradierter christ-
licher Glaubenslehre ist das Leben das höchste Gut, das auch der Mensch selbst 
nicht befugt ist anzutasten. Über das von Gott geschenkte Leben dürfe der Mensch 
daher in eigener Person nicht verfügen.9 

	 1	BVerfGE 39, 1 (42); vgl. auch BGHSt 46, 279 (285).
	 2	Picker, AcP 195 (1995), 483 (487).
	 3	Lang, in: Epping / Hillgruber, BeckOK-GG, Art. 2 Rdnr. 56.
	 4	Lang, in: Epping / Hillgruber, BeckOK-GG, Art. 2 Rdnr. 57.
	 5	BVerfGE 39, 1 (36); Lang, in: Epping / Hillgruber, BeckOK-GG, Art. 2 Rdnr. 55.
	 6	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23.05.1949, BGBl. 1949 I, 
S. 1 ff.
	 7	Art. 102 GG lautet: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“
	 8	Nach BGHSt 46, 279 (285) stellt die Selbsttötung eine rechtswidrige Handlung dar. So 
auch schon BGHSt 6, 147 (153), wonach der Selbstmörder nicht befugt sei, über sein eigenes 
Leben zu verfügen. Vgl. zur „Heiligkeit des Lebens“ auch Landau, ZRP 2005, 50 (54).
	 9	Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Kompendium, Dritter Teil, Zweiter Abschnitt, 
Zweites Kapitel, Fünftes Gebot, S. 191 Rdnr. 2322 ff.; vgl. dazu auch Bardola, Der begleitete 
Freitod, S. 156; vgl. Mösgen, Selbstmord oder Freitod?, S. 73.



1. Kap.: Einleitung﻿26

Durch diesen kurzen Blick auf einige Besonderheiten des Lebensrechts zeichnet 
sich bereits sein erhobener Stellenwert ab.

Seit einiger Zeit taucht auch in der strafrechtlichen Literatur vermehrt der Be-
griff der Prozeduralisierung auf. Unter ihm wird „die von der Einhaltung spe-
zifischer Verfahrensnormen abhängende Straflosigkeit rechtsgutstangierender 
Handlungen“10 verstanden. Auch wenn der Begriff bereits Erwähnung in den ver-
schiedensten Rechtsbereichen wie dem Verwaltungsrecht, dem Medienrecht, dem 
Umweltrecht und schließlich auch dem Europarecht findet, so hat er dennoch bis-
her nicht die Popularität erreicht, dass einem Juristen11 mit ihm schlagartig eine 
klare Vorstellung von den genauen Intentionen, Inhalten und Auswirkungen einer 
Prozeduralisierung vor Augen schweben würde.

Besonders im Bereich des strafrechtlichen Lebensschutzes hat die Prozedu-
ralisierung einen zwar schleichenden, gleichzeitig aber konsequenten Eingang 
gefunden. Sie hält als neuartige Schutztaktik Einzug in die besonders brisanten 
strafrechtlichen Schnittstellen zwischen Leben und Tod. Einerseits fallen dem 
Gesetzgeber an diesen Stellen trennscharfe gesetzliche Determinierungen wohl 
schwer, weil Biologie und Recht zwei unterschiedliche Disziplinen darstellen, 
die womöglich nicht immer deckungsgleich gehandhabt werden (können). An-
dererseits muss gerade an diesen wichtigen Schnittstellen rechtliche Kohärenz 
vorherrschen.

Dem Wesen der Prozeduralisierung wird nachgesagt, es betreibe die Wahr-
heitssuche als etwas „Ungefähres, Ungesichertes, erst noch zu Suchendes und zu 
Findendes“12. Dadurch ist ihm etwas Mysthisches eigen. Wie dieses Mysthische 
sich seinen Weg in rechtliche Lebensschutzkonzepte gebahnt hat und wie es de lege 
lata gesetzlich umgesetzt wird, soll den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bilden. 
Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob der überragenden Stellung des Lebens-
schutzes mittels einer Prozeduralisierung effektiv Rechnung getragen wird oder 
ob das der Prozeduralisierung mysthisch Anhaftende zu einer Einbuße an straf-
rechtlichem Lebensschutz und damit zu einer Einbuße an Rechtsgüterschutz führt.

	 10	Sternberg-Lieben, in: Sch / Sch-StGB, Vor §§ 32 ff. Rdnr. 7a; vgl. auch Saliger, KritV 1998, 
118 (145); vgl. Saliger, JuS 1999, 16 (20).
	 11	Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die männliche 
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert 
jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprach-
lichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
	 12	Hassemer, in: Pieth / Seelmann, Prozessuales Denken als Innovationsanreiz für das mate
rielle Strafrecht, S. 9 (10).
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B. Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Analyse der vorherrschenden 
Prozeduralisierung am Anfang und am Ende des strafrechtlichen Lebensschutzes 
leisten. Der Bereich der medizinstrafrechtlichen Prozeduralisierung muss im All-
gemeinen nach wie vor als ein solcher vieler unbeantworteter Fragen angesehen 
werden, nachdem seine Entwicklungen häufig nur bereichsspezifisch und spora-
disch, nicht aber mit Blick auf das sich ergebende prozedurale Gesamtbild me-
dizinstrafrechtlicher Regelungen wahrgenommen wurden.13 Dies erscheint umso 
überraschender, als das Medizin(straf-)recht „zu den intensivsten Anwendungs-
feldern von Prozeduralisierung“14 gezählt wird. Gerade aber die Tatsache, dass es 
sich um eine neuartige Erscheinungsform (straf-)rechtlicher Steuerungstechniken 
handeln soll, deren Wirken einerseits zwar nur schwer absehbar sei,15 denen aber 
andererseits dennoch eine zukünftige Progression16 bzw. zumindest ein robustes 
Überleben in einem immer wieder anderen Gewande attestiert wird,17 legt das Be-
dürfnis offen, sich mit diesen ausführlicher zu beschäftigen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die prozeduralen Strukturen des Medizin-
strafrechts zunächst zu analysieren und  – falls sich Reformbedarf abzeichnen 
sollte  – Lösungsvorschläge zu entwickeln. Es soll im Folgenden daher sowohl 
die allgemeine Erscheinungsform der Prozeduralisierung als auch der ihr speziell 
für den medizinstrafrechtlichen Bereich abzugewinnende Nutzen analysiert wer-
den. Daneben sollen auch die ihr gezogenen rechtsstaatlichen Grenzen beleuchtet 
werden, die insbesondere dann mahnend zum Vorschein treten, wenn sie sich auf 
strafrechtlichem Terrain bewegt.

	 13	So Saliger, in: Bernat / Kröll, Recht und Ethik der Arzneimittelforschung, S. 124 (125) 
mit einem Katalog von offenen Fragen die Prozeduralisierung des Medizinrechts betreffend; 
vgl. ebenfalls die Stellungnahme Jakobs im Tagungsbericht von Lenz, ZStW 106 (1994), 124 
(128), wonach „die Diskussion […] [über die „Legitimation durch Verfahren“ im Strafrecht] 
noch gar nicht richtig begonnen [hat]“.
	 14	Saliger, in: Bernat / Kröll, Recht und Ethik der Arzneimittelforschung, S. 124.
	 15	Eser, KritV Sonderheft 2000, 43.
	 16	Saliger, in: Bernat / Kröll, Recht und Ethik der Arzneimittelforschung, S. 124 (124 f.) 
nimmt anhand von Beispielen auch Bezug auf die Zunahme von Prozeduralisierung im inter-
nationalen Kontext.
	 17	Hassemer, in: FS Mahrenholz, S. 731 (750) in Bezug auf prozedurale Rechtfertigungen.


